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Straßburger Übereinkommen 
über die Beschränkung der Haftung  

in der Binnenschifffahrt (CLNI) 

Revidiertes Straßburger Übereinkommen
über die Beschränkung der Haftung in der Binnen-

schifffahrt (CLNI 2012) 
 

  
DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,  
DAS KÖNIGREICH BELGIEN,  
DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,  
DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG,  
DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE,  
DIE SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT, 

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens

  
in Erkenntnis der Zweckmäßigkeit einer Vereinheitli-
chung des Rechts der Haftungsbeschränkung in der 
Binnenschifffahrt, insbesondere auf Rhein und Mosel, 

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass es sinnvoll ist, 
das für die Haftungsbeschränkung geltende 
Recht für sämtliche Binnenwasserstraßen zu 
vereinheitlichen, 
 

  
haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Überein-
kommen zu schließen, und haben demgemäß folgen-
des vereinbart: 

Sind wie folgt übereingekommen 

Kapitel I Kapitel I 
Recht auf Haftungsbeschränkung Recht auf Haftungsbeschränkung 

Artikel 1 Artikel 1 
Zur Beschränkung der Haftung 

berechtigte Personen 
Zur Beschränkung der Haftung 

berechtigte Personen, Begriffsbestimmungen 
 
(1)  Schiffseigentümer und Berger oder Retter im 
Sinn der nachstehenden Begriffsbestimmungen kön-
nen ihre Haftung für die in Artikel 2 genannten Ansprü-
che nach den Bestimmungen dieses Übereinkommens 
beschränken. 

(1)  Schiffseigentümer und Berger oder Retter im 
Sinne der nachstehenden Begriffsbestimmungen kön-
nen ihre Haftung für die in Artikel 2 genannten Ansprü-
che nach den Bestimmungen dieses Über-einkommens 
beschränken. 

  
(2)  Der Ausdruck 2. Der Ausdruck 
  
a)  „Schiffseigentümer“ bezeichnet den Eigner, Mie-

ter, Charterer, Reeder und Ausrüster eines Schif-
fes; 

a) „Schiffseigentümer“ bezeichnet den Eigner, 
den Mieter oder Charterer, dem das Schiff im 
Ganzen zu dessen Verwendung überlassen 
wird, sowie den Reeder und den Ausrüster ei-
nes Schiffes; 

  
b)  „Schiff“ bezeichnet ein Binnenschiff und umfasst 

auch Tragflächenboote, Fähren und Kleinfahr-
zeuge, nicht jedoch Luftkissenfahrzeuge. Den 
Schiffen stehen gleich Bagger, Krane, Elevatoren 
und alle sonstigen schwimmenden und bewegli-
chen Anlagen oder Geräte ähnlicher Art; 

b) „Schiff“ bezeichnet ein zum Erwerb durch 
Schifffahrt verwendetes Binnenschiff und um-
fasst auch zum Erwerb durch Schifffahrt ver-
wendete Tragflächenboote, Fähren und Klein-
fahrzeuge, nicht jedoch Luftkissenfahr-zeuge. 
Den Schiffen stehen gleich Bagger, Krane, Ele-
vatoren und al-le sonstigen schwimmenden 
und beweglichen Anlagen oder Geräte ähnli-
cher Art; 

  
c)  „Berger oder Retter“ bezeichnet jede Person, die 

in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Ber-
gung oder Hilfeleistung Dienste erbringt. Zu einer 
Bergung oder Hilfeleistung gehören auch die in 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben d, e und f genann-
ten Arbeiten. 

c)  „Berger oder Retter“ bezeichnet jede Person, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einer Bergung 
oder Hilfeleistung Dienste erbringt. Zu einer Ber-
gung oder Hilfeleistung gehören auch die in Artikel 
2 Absatz 1 Buchstaben d, e und f genannten Arbei-
ten; 
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 d) „Gefährliche Güter“ bezeichnet gefährliche 

Güter im Sinne des Kapitels 3.2 der dem Euro-
päischen Übereinkommen über die internatio-
nale Beförderung gefährlicher Güter auf Bin-
nen-wasserstraßen (ADN) beigefügten Verord-
nung in ihrer jeweils geltenden Fassung; 

 
 e) „Wasserstraße“ bezeichnet ein schiffbares 

Binnengewässer, einschließlich eines Sees. 
 
(3)  Wird einer der in Artikel 2 genannten Ansprü-
che gegen eine Person geltend gemacht, für deren 
Handeln, Unterlassen oder Verschulden der Schiffsei-
gentümer oder der Berger oder Retter haftet, so ist 
diese Person berechtigt, sich auf die in diesem Über-
einkommen vorgesehene Haftungsbeschränkung zu 
berufen. 

(3)  Wird einer der in Artikel 2 genannten Ansprü-
che gegen eine Person geltend gemacht, für deren 
Handeln, Unterlassen oder Verschulden der Schiffsei-
gentümer oder der Berger oder Retter haftet, so ist 
diese Person berechtigt, sich auf die in diesem Über-
einkommen vorgesehene Haftungsbeschränkung zu 
berufen. 

  
(4)  In diesem Übereinkommen schließt die Haf-
tung des Schiffseigentümers die Haftung für Ansprüche 
ein, die gegen das Schiff selbst geltend gemacht wer-
den. 

(4)  In diesem Übereinkommen schließt die Haf-
tung des Schiffseigentümers die Haftung für An-
sprüche ein, die gegen das Schiff selbst geltend ge-
macht werden. 

  
(5)  Ein Versicherer, der die Haftung in Bezug auf 
Ansprüche versichert, die der Beschränkung nach 
diesem Übereinkommen unterliegen, kann sich im 
gleichen Umfang wie der Versicherte auf dieses Über-
einkommen berufen. 

(5)  Ein Versicherer, der die Haftung in Bezug auf 
Ansprüche versichert, die der Beschränkung nach 
diesem Übereinkommen unterliegen, kann sich im 
gleichen Umfang wie der Versicherte auf dieses Über-
einkommen berufen. 

  
(6)  Die Geltendmachung der Haftungsbeschrän-
kung bedeutet keine Anerkennung der Haftung. 

(6)  Die Geltendmachung der Haftungsbeschrän-
kung bedeutet keine Anerkennung der Haftung. 

  
  

Artikel 2 Artikel 2 
Der Beschränkung unterliegende Ansprüche Der Beschränkung unterliegende Ansprüche

 

(1)  Vorbehaltlich der Artikel 3 und 4 unterliegen 
folgende Ansprüche, ungeachtet des Grundes der 
Haftung, der Haftungsbeschränkung: 

(1)  Vorbehaltlich der Artikel 3 und 4 unterliegen 
folgende Ansprüche, ungeachtet des Grundes der 
Haftung, der Haftungsbeschränkung: 

  
a)  Ansprüche wegen Tod oder Körperverletzung 

oder wegen Verlust oder Beschädigung von Sa-
chen (einschließlich Beschädigung von Hafenan-
lagen, Hafenbecken, Wasserstrassen, Schleusen, 
Brücken und Navigationshilfen), die an Bord oder 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 
des Schiffes oder mit Bergungs- oder Hilfeleis-
tungsarbeiten eintreten, sowie wegen daraus ent-
stehender weiterer Schäden; 

a)  Ansprüche wegen Tod oder Körperverletzung oder 
wegen Verlust oder Beschädigung von Sachen 
(einschließlich Beschädigung von Hafenanlagen, 
Hafenbecken, Wasserstraßen, Schleusen, Brücken 
und Navigationshilfen), die an Bord oder in unmit-
telbarem Zusammenhang mit dem Betrieb des 
Schiffes oder mit Bergungs- oder Hilfeleistungsar-
beiten eintreten, sowie wegen daraus entstehender 
weiterer Schäden; 

  
b)  Ansprüche wegen Schäden infolge Verspätung 

bei der Beförderung von Gütern, Reisenden oder 
deren Gepäck; 

b)  Ansprüche wegen Schäden infolge Verspätung bei 
der Beförderung von Gütern, Reisenden oder de-
ren Gepäck; 

  
c)  Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die sich 

aus der Verletzung nichtvertraglicher Rechte er-
geben und in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Betrieb des Schiffes oder mit Bergungs- oder 
Hilfeleistungsarbeiten stehen; 

c)  Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die sich aus 
der Verletzung nichtvertraglicher Rechte ergeben 
und in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Be-
trieb des Schiffes oder mit Bergungs- oder Hilfe-
leistungsarbeiten stehen; 
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d)  Ansprüche aus der Hebung, Beseitigung, Ver-

nichtung oder Unschädlichmachung eines gesun-
kenen, havarierten, festgefahrenen oder verlas-
senen Schiffes samt allem, was sich an Bord ei-
nes solchen Schiffes befindet oder befunden hat; 

d)  Ansprüche aus der Hebung, Beseitigung, Vernich-
tung oder Unschädlichmachung eines gesunkenen, 
havarierten, festgefahrenen oder verlassenen 
Schiffes samt allem, was sich an Bord eines sol-
chen Schiffes befindet oder befunden hat; 

  
e)  Ansprüche aus der Beseitigung, Vernichtung oder 

Unschädlichmachung der Ladung des Schiffes; 
e)  Ansprüche aus der Beseitigung, Vernichtung oder 

Unschädlichmachung der Ladung des Schiffes; 
  
f)  Ansprüche einer anderen Person als des Haft-

pflichtigen wegen Maßnahmen, die ergriffen wur-
den, um Schäden, für die der Haftpflichtige seine 
Haftung nach diesem Übereinkommen beschrän-
ken kann, abzuwenden oder zu verringern, sowie 
wegen weiterer durch solche Maßnahmen ent-
standener Schäden. 

f)  Ansprüche einer anderen Person als des Haft-
pflichtigen wegen Maßnahmen, die ergriffen wur-
den, um Schäden, für die der Haftpflichtige seine 
Haftung nach diesem Übereinkommen beschrän-
ken kann, abzuwenden oder zu verringern, sowie 
wegen weiterer durch solche Maß-nahmen ent-
standener Schäden. 

  
(2)  Die in Absatz 1 genannten Ansprüche unter-
liegen auch dann der Haftungsbeschränkung, wenn sie 
auf Grund eines Vertrags oder sonstwie als Rückgriffs- 
oder Entschädigungsansprüche geltend gemacht wer-
den. Die in Absatz 1 Buchstaben d, e und f genannten 
Ansprüche unterliegen jedoch nicht der Haftungsbe-
schränkung, soweit sie ein mit dem Haftpflichtigen 
vertraglich vereinbartes Entgelt betreffen. 

(2)  Die in Absatz 1 genannten Ansprüche unter-
liegen auch dann der Haftungsbeschränkung, wenn sie 
auf Grund eines Vertrags oder sonstwie als Rückgriffs- 
oder Entschädigungsansprüche geltend gemacht wer-
den. Die in Absatz 1 Buchstaben d, e und f genannten 
Ansprüche unterliegen jedoch nicht der Haftungsbe-
schränkung, soweit sie ein mit dem Haftpflichtigen 
vertraglich vereinbartes Entgelt betreffen. 

  
Artikel 3 Artikel 3 

Von der Beschränkung ausgenommen
Ansprüche 

Von der Beschränkung ausgenommene
Ansprüche 

  
Dieses Übereinkommen ist nicht anzuwenden auf: Dieses Übereinkommen ist nicht anzuwenden auf: 

 

  

a)  Ansprüche aus Bergung oder Hilfeleistung sowie 
Ansprüche auf Beitragsleistung zur großen Have-
rei; 

a) Ansprüche aus Bergung oder Hilfeleistung, 
einschließlich Ansprüchen wegen Bergungsar-
beiten an einem Schiff, das selbst oder auf-
grund seiner Ladung Umweltschäden zu verur-
sachen drohte, sowie Ansprüche aus Beitrags-
leistung zur großen Haverei; 

  

b)  Ansprüche, die unter ein internationales Überein-
kommen oder innerstaatliche Rechtsvorschriften 
fallen, welche die Haftungsbeschränkung bei nuk-
learen Schäden regeln oder verbieten; 

b) Ansprüche, die unter ein internationales Überein-
kommen oder innerstaatliche Rechtsvorschriften 
fallen, welche die Haftungsbeschränkung bei nuk-
learen Schäden regeln oder verbieten; 

  
c)  Ansprüche gegen den Eigentümer eines Reaktor-

schiffes wegen nuklearer Schäden; 
c) Ansprüche gegen den Eigentümer eines Reaktor-

schiffes wegen nuklearer Schäden; 
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d)  Ansprüche von Bediensteten des Schiffseigentü-

mers oder des Bergers oder Retters, deren Auf-
gaben mit dem Betrieb des Schiffes oder mit Ber-
gungs- oder Hilfeleistungsarbeiten zusammen-
hängen, sowie Ansprüche ihrer Erben, Angehöri-
gen oder sonstiger zur Geltendmachung solcher 
Ansprüche berechtigter Personen, wenn der 
Schiffseigentümer oder der Berger oder Retter 
nach dem Recht, das für den Dienstvertrag zwi-
schen ihm und diesen Bediensteten gilt, seine 
Haftung für diese Ansprüche nicht beschränken 
oder nur auf einen Betrag beschränken kann, der 
den in Artikel 6 vorgesehenen übersteigt. 

d) Ansprüche von Bediensteten des Schiffseigen-
tümers oder des Bergers oder Retters, deren 
Aufgaben mit dem Betrieb des Schiffes oder 
mit Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten zu-
sammenhängen, sowie Ansprüche ihrer Erben, 
Angehörigen oder sonstiger zur Geltendma-
chung solcher Ansprüche berechtigter Perso-
nen, wenn der Schiffseigentümer oder der Ber-
ger oder Retter nach dem Recht, das für den 
Dienstvertrag zwischen ihm und diesen Be-
diensteten gilt, seine Haftung für diese Ansprü-
che nicht beschränken oder nur auf einen Be-
trag beschränken kann, der den nach Artikel 6 
oder, bei Ansprüchen im Sinne des Artikels 7, 
den nach Artikel 7 errechneten Haftungs-
höchst-betrag übersteigt. 

  
  
  

Artikel 4 Artikel 4 
Die Beschränkung ausschließendes Verhalten Die Beschränkung ausschließendes Verhalten

  
Ein Haftpflichtiger darf seine Haftung nicht beschrän-
ken, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden auf 
eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, 
die von ihm selbst in der Absicht, einen solchen Scha-
den herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Be-
wusstsein begangen wurde, dass ein solcher Schaden 
mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde. 

Ein Haftpflichtiger darf seine Haftung nicht beschrän-
ken, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden auf 
eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, 
die von ihm selbst in der Absicht, einen solchen Scha-
den herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Be-
wusstsein begangen wurde, dass ein solcher Schaden 
mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde. 

  
Artikel 5 Artikel 5 

Gegenansprüche Gegenansprüche 
  
Hat eine Person, die zur Beschränkung der Haftung 
nach den Bestimmungen dieses Übereinkommens 
berechtigt ist, gegen den Gläubiger einen Anspruch, 
der aus dem gleichen Ereignis entstanden ist, so sind 
die beiderseitigen Ansprüche gegeneinander aufzu-
rechnen und die Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens nur auf den etwa verbleibenden Anspruch anzu-
wenden. 

Hat eine Person, die zur Beschränkung der Haftung 
nach den Bestimmungen dieses Übereinkommens 
berechtigt ist, gegen den Gläubiger einen Anspruch, 
der aus dem gleichen Ereignis entstanden ist, so sind 
die beiderseitigen Ansprüche gegeneinander aufzu-
rechnen und die Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens nur auf den etwa verbleibenden Anspruch anzu-
wenden. 

  
  

Kapitel II Kapitel II 
Haftungshöchstbeträge Haftungshöchstbeträge 

Artikel 6 Artikel 6 
Allgemeine Höchstbeträge Allgemeine Höchstbeträge 

  
(1)  Die Haftungshöchstbeträge für andere als die 
in Artikel 7 genannten Ansprüche, die aus demselben 
Ereignis entstanden sind, errechnen sich wie folgt: 

(1) Die Haftungshöchstbeträge für andere als 
die in den Artikeln 7 und 8 genannten Ansprüche, 
die aus demselben Ereignis entstanden sind, er-
rechnen sich wie folgt: 

  
a)  für Ansprüche wegen Tod oder Körperverletzung: a)  für Ansprüche wegen Tod oder Körperverletzung: 
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 i)  für ein Schiff, das nach seiner Zweckbe-

stimmung nicht der Beförderung von Gütern 
dient, insbesondere ein Fahrgastschiff, 200 
Rechnungseinheiten je Kubikmeter Wasser-
verdrängung des Schiffes bei höchstzulässi-
gem Tiefgang, vermehrt bei Schiffen mit ei-
gener Antriebskraft um 700 Rechnungsein-
heiten je KW Leistungsfähigkeit der An-
triebsmaschinen; 

(i) für ein Schiff, das nach seiner Zweckbe-
stimmung nicht der Beförderung von Gü-
tern dient, insbesondere ein Fahrgast-
schiff, 400 Rechnungseinheiten je Ku-
bikmeter Wasserverdrängung des Schif-
fes bei höchstzulässigem Tiefgang, ver-
mehrt bei Schiffen mit eigener Antriebs-
kraft um 1 400 Rechnungseinheiten je 
kW Leistungsfähigkeit der Antriebsma-
schinen; 

  
ii)  für ein Schiff, das nach seiner Zweckbe-

stimmung der Beförderung von Gütern dient, 
200 Rechnungseinheiten je Tonne Tragfä-
higkeit des Schiffes, vermehrt bei Schiffen 
mit eigener Antriebskraft um 700 Rech-
nungseinheiten je KW Leistungsfähigkeit der 
Antriebsmaschinen; 

(ii) für ein Schiff, das nach seiner Zweck-
bestimmung der Beförderung von Gü-
tern dient, 400 Rechnungseinheiten je 
Tonne Tragfähigkeit des Schiffes, 
vermehrt bei Schiffen mit eigener An-
triebskraft um 1 400 Rechnungsein-
heiten je kW Leistungsfähigkeit der 
Antriebsmaschinen; 

  
iii)  für ein Schub- oder Schleppboot 700 Rech-

nungseinheiten je KW Leistungsfähigkeit der 
Antriebsmaschinen; 

(iii) für ein Schub- oder Schleppboot 1 400 
Rechnungseinheiten je kW Leistungs-
fähigkeit der Antriebsma-schinen; 

  
 iv)  für ein Schubboot, das im Zeitpunkt der 

Verursachung des Schadens starr mit 
Schubleichtern zu einem Schubverband 
verbunden war, erhöht sich der nach Ziffer iii 
errechnete Haftungsbetrag um 100 Rech-
nungseinheiten je Tonne Tragfähigkeit der 
Schubleichter; diese Erhöhung tritt insoweit 
nicht ein, als nachgewiesen wird, dass das 
Schubboot für einen oder mehrere dieser 
Schubleichter Bergungs- oder Hilfeleis-
tungsdienste erbracht hat; 

(iv) für ein Schubboot, das im Zeitpunkt 
der Verursachung des Schadens starr 
mit Schub-leichtern zu einem Schub-
verband verbunden war, erhöht sich 
der nach Ziffer iii errechnete Haf-
tungshöchstbetrag um 200 Rech-
nungseinheiten je Tonne Tragfähigkeit 
der Schub-leichter; diese Erhöhung 
tritt insoweit nicht ein, als nachgewie-
sen wird, dass das Schub-boot für ei-
nen oder mehrere dieser Schubleich-
ter Bergungs- oder Hilfeleistungs-
dienste erbracht hat; 

  
 v)  für ein Schiff mit eigener Antriebskraft, das 

im Zeitpunkt der Verursachung des Scha-
dens andere mit diesem Schiff fest gekop-
pelte Schiffe fortbewegt, erhöht sich der 
nach Ziffer i, ii oder iii errechnete Haftungs-
betrag um 100 Rechnungseinheiten je Ton-
ne Tragfähigkeit oder je Kubikmeter Was-
serverdrängung der anderen Schiffe; diese 
Erhöhung tritt insoweit nicht ein, als nach-
gewiesen wird, dass dieses Schiff für eines 
oder mehrere der gekoppelten Schiffe Ber-
gungs- oder Hilfeleistungsdienste erbracht 
hat; 

(v) für ein Schiff mit eigener Antriebs-
kraft, das im Zeitpunkt der Verursa-
chung des Schadens andere mit die-
sem Schiff fest gekoppelte Schiffe 
fortbewegt, erhöht sich der nach Ziffer 
i, ii oder iii errechnete Haftungsbetrag 
um 200 Rechnungseinheiten je Tonne 
Tragfähigkeit oder je Kubikmeter 
Wasserverdrängung der anderen 
Schiffe; diese Erhöhung tritt insoweit 
nicht ein, als nachgewiesen wird, dass 
dieses Schiff für eines oder mehrere 
der gekoppelten Schiffe Bergungs- 
oder Hilfeleistungsdienste erbracht 
hat; 

  
 vi)  für schwimmende und bewegliche Anlagen 

und Geräte im Sinn des Artikels 1 Absatz 2 
Buchstabe b Satz 2 ihr Wert im Zeitpunkt 
des Ereignisses; 

(vi)  für schwimmende und bewegliche Anla-
gen und Geräte im Sinne des Artikels 1 
Absatz 2 Buchstabe b Satz 2 ihr Wert im 
Zeitpunkt des Ereignisses; 

  
b)  für alle übrigen Ansprüche die Hälfte der unter 

Buchstabe a genannten Beträge; 
b) für alle übrigen Ansprüche die Hälfte des nach 

Buchstabe a errechneten Haftungshöchst-
betrags; 
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c)  reicht der nach Buchstabe a errechnete Betrag 

zur vollen Befriedigung der darin genannten An-
sprüche nicht aus, so steht der nach Buchstabe b 
errechnete Betrag zur Befriedigung der nicht be-
friedigten Restansprüche nach Buchstabe a zur 
Verfügung, wobei diese Restansprüche den glei-
chen Rang wie die unter Buchstabe b genannten 
Ansprüche haben; 

c) reicht der nach Buchstabe a errechnete Haf-
tungshöchstbetrag zur vollen Befriedigung der 
darin genannten Ansprüche nicht aus, so steht 
der nach Buchstabe b errechnete Haftungs-
höchstbetrag zur Befriedigung der nicht befrie-
digten Restansprüche im Sinne des Buchsta-
ben a zur Verfügung, wobei diese Restansprü-
che den gleichen Rang wie die unter Buchstabe 
b genannten Ansprüche haben; 

  
d)  in allen Fällen dürfen die Haftungshöchstbeträge 

für Ansprüche wegen Tod oder Körperverletzung 
200 000 Rechnungseinheiten und für alle übrigen 
Ansprüche 100 000 Rechnungseinheiten nicht un-
terschreiten. 

d) in allen Fällen dürfen die Haftungshöchstbe-
träge für Ansprüche wegen Tod oder Körper-
verletzung 400 000 Rechnungseinheiten und 
für alle übrigen Ansprüche 200 000 Rech-
nungseinheiten nicht unterschreiten; 

  
(2)  Unbeschadet der Rechte nach Absatz 1 
Buchstabe c in Bezug auf Ansprüche wegen Tod oder 
Körperverletzung kann eine Vertragspartei in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedoch bestimmen, 
dass Ansprüche wegen Beschädigung von Hafenanla-
gen, Hafenbecken, Wasserstrassen, Schleusen, Brü-
cken und Navigationshilfen den ihnen in diesen 
Rechtsvorschriften eingeräumten Vorrang vor Ansprü-
chen nach Absatz 1 Buchstabe b haben. 

(2)  Unbeschadet der Rechte nach Absatz 1 
Buchstabe c in Bezug auf Ansprüche wegen Tod oder 
Körperverletzung kann eine Vertragspartei in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedoch bestimmen, 
dass Ansprüche wegen Beschädigung von Hafenanla-
gen, Hafenbecken, Wasserstraßen, Schleusen, Brü-
cken und Navigationshilfen den ihnen in diesen 
Rechtsvorschriften eingeräumten Vor-rang vor Ansprü-
chen nach Absatz 1 Buchstabe b haben. 

  
(3)  Für einen Berger oder Retter, der für ein Schiff 
Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste erbringt und 
weder von einem Binnenschiff noch von einem See-
schiff aus arbeitet, sowie für einen Berger oder Retter, 
der ausschließlich auf dem Schiff arbeitet, für das er 
Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste erbringt, gelten 
die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Haftungs-
höchstbeträge. 

(3)  Für einen Berger oder Retter, der für ein Schiff 
Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste erbringt und 
weder von einem Binnenschiff noch von einem See-
schiff aus arbeitet, sowie für einen Berger oder Retter, 
der ausschließlich auf dem Schiff arbeitet, für das er 
Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste erbringt, gelten 
die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Haftungs-
höchstbeträge. 

  
  

Artikel 7 
Höchstbeträge für Ansprüche wegen Schäden aus 

der Beförderung gefährlicher Güter 
  
 Abweichend von Artikel 6 errechnen sich die Haf-

tungshöchstbeträge für ein Schiff, das gefährliche 
Güter befördert, für Ansprüche wegen Schäden, die 
direkt oder indirekt durch die Gefährlichkeit dieser 
Güter verursacht worden sind, wie folgt: 
 
a)  für Ansprüche wegen Tod oder Körperverlet-

zung das Doppelte des nach Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a errechneten Haftungshöchstbe-
trags, mindestens aber 10 Millionen Rech-
nungseinheiten; 

 
 b) für alle übrigen Ansprüche das Doppelte des 

nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b errechne-
ten Haftungshöchstbetrags, mindestens aber 
10 Millionen Rechnungseinheiten. 

 



 - 7 -

 
Reicht der nach Satz 1 Buchstabe a errechnete 
Haftungshöchstbetrag zur vollen Befriedigung der 
darin genannten Ansprüche nicht aus, so steht der 
nach Satz 1 Buchstabe b errechnete Haftungs-
höchstbetrag auch zur Befriedigung der nicht be-
friedigten Restansprüche nach Satz 1 Buchstabe a 
zur Verfügung, wobei diese Restansprüche den 
gleichen Rang wie die unter Satz 1 Buchstabe b 
genannten Ansprüche haben. 

 
Artikel 7 

 
 

Artikel 8 
Höchstbeträge für Ansprüche von Reisenden Höchstbetrag für Ansprüche von Reisenden

 
  
(1)  Bei aus demselben Ereignis entstandenen 
Ansprüchen wegen des Todes oder der Körperverlet-
zung von Reisenden eines Schiffes haftet der Schiffs-
eigentümer bis zu einem Betrag von 60 000 Rech-
nungseinheiten, multipliziert mit der Anzahl der Rei-
senden, die das Schiff nach dem Schiffszeugnis beför-
dern darf; ist die Anzahl der Reisenden, die das Schiff 
befördern darf, nicht vorgeschrieben, so bestimmt sich 
die Haftungsbeschränkung nach der Anzahl der Rei-
senden, die das Schiff im Zeitpunkt des Ereignisses 
tatsächlich befördert hat. Diese Höchstbeträge dürfen 
720 000 Rechnungseinheiten nicht unterschreiten und 
folgende Beträge nicht überschreiten: 
 
 
 
 
 
 
 
a)  für Schiffe mit einer zulässigen Fahrgastzahl bis 

zu 100 Personen 3 Millionen Rechnungs-
einheiten; 

 
b)  für Schiffe mit einer zulässigen Fahrgastzahl bis 

zu 180 Personen 6 Millionen Rechnungs-
einheiten; 

 
c)  für Schiffe mit einer zulässigen Fahrgastzahl von 

über 180 Personen 12 Millionen Rechnungs-
einheiten. 

 

(1) Der Haftungshöchstbetrag für ein Schiff für 
aus demselben Ereignis entstandene Ansprüche 
wegen des Todes oder der Körperverletzung von 
Reisenden dieses Schiffes errechnet sich aus ei-
nem Betrag von 100 000 Rechnungseinheiten mul-
tipliziert mit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) der Anzahl der Reisenden, die das Schiff nach 

dem Schiffszeugnis befördern darf, oder, 
 
b) wenn die Anzahl der Reisenden, die das Schiff 

befördern darf, nicht vorgeschrieben ist, mit 
der Anzahl der Reisenden, die das Schiff im 
Zeitpunkt des Ereignisses tatsächlich befördert 
hat. 

 
Dieser Höchstbetrag darf 2 000 000 Rechnungsein-
heiten nicht unterschreiten. 

 
(2)  „Ansprüche wegen des Todes oder der Kör-
perverletzung von Reisenden eines Schiffes“ im Sinn 
dieses Artikels bezeichnet diejenigen Ansprüche, die 
durch oder für eine auf diesem Schiff beförderte Per-
son geltend gemacht werden, 

(2)  „Ansprüche wegen des Todes oder der Kör-
perverletzung von Reisenden eines Schiffes“ im Sinne 
dieses Artikels bezeichnet diejenigen Ansprüche, die 
durch oder für eine auf diesem Schiff beförderte Per-
son geltend gemacht werden, 

 
 

a)  die auf Grund eines Beförderungsvertrags für 
Reisende befördert wird oder 

 
b)  die mit Zustimmung des Beförderers ein Fahr-

zeug oder lebende Tiere begleitet, die Gegen-
stand eines Vertrags über die Beförderung von 
Gütern sind. 

a)  die auf Grund eines Beförderungsvertrags für Rei-
sende befördert wird oder 

b)  die mit Zustimmung des Beförderers ein Fahrzeug 
oder lebende Tiere begleitet, die Gegenstand eines 
Vertrags über die Beförderung von Gütern sind. 
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Artikel 8 Artikel 9 
Rechnungseinheit Rechnungseinheit 

  
(1)  Die in den Artikeln 6 und 7 genannte Rech-
nungseinheit ist das Sonderziehungsrecht des Interna-
tionalen Währungsfonds. Die in den Artikeln 6 und 7 
genannten Beträge werden in die Landeswährung des 
Staates umgerechnet, in dem die Beschränkung der 
Haftung geltend gemacht wird; die Umrechnung erfolgt 
entsprechend dem Wert der betreffenden Währung im 
Zeitpunkt der Errichtung des Haftungsfonds, der Zah-
lung oder der Leistung einer nach dem Recht dieses 
Staates gleichwertigen Sicherheit. 

(1) Die in den Artikeln 6 bis 8 genannte Rech-
nungseinheit ist das Sonderziehungsrecht des 
Inter-nationalen Währungsfonds. Die in den Arti-
keln 6 bis 8 genannten Beträge werden in die Lan-
deswährung des Staates umgerechnet, in dem die 
Beschränkung der Haftung geltend gemacht wird; 
die Um-rechnung erfolgt entsprechend dem Wert 
der betreffenden Währung im Zeitpunkt der Errich-
tung des Haftungsfonds, der Zahlung oder der 
Leistung einer nach dem Recht dieses Staates 
gleichwertigen Sicherheit. 

  
(2)  Der in Sonderziehungsrechten ausgedrückte 
Wert der Landeswährung einer Vertragspartei wird 
nach der vom Internationalen Währungsfonds ange-
wendeten Bewertungsmethode errechnet, die an dem 
betreffenden Tag für seine Operationen und Transakti-
onen gilt.  

(2)  Der in Sonderziehungsrechten ausgedrückte 
Wert der Landeswährung einer Vertragspartei wird 
nach der vom Internationalen Währungsfonds ange-
wendeten Bewertungsmethode errechnet, die an dem 
betreffenden Tag für seine Operationen und Transakti-
onen gilt. 

  
(3)  Die Vertragsparteien können auf der Grundla-
ge der in Absatz 1 genannten Berechnungsmethode 
den Gegenwert der in den Artikeln 6 und 7 genannten 
Beträge in ihrer Landeswährung in gerundeten Beträ-
gen festsetzen. Weichen die in der Landeswährung 
festgesetzten Beträge infolge einer Änderung des in 
Sonderziehungsrechten ausgedrückten Wertes der 
Landeswährung um mehr als 10 v. H. von dem in den 
Artikeln 6 und 7 in Sonderziehungsrechten ausge-
drückten tatsächlichen Wert ab, so sind die Beträge 
dem tatsächlichen Wert anzupassen. Die Vertragspar-
teien teilen dem Verwahrer die in der Landeswährung 
ausgedrückten Beträge sowie jede Anpassung dieser 
Beträge mit. 

(3) Die Vertragsparteien können auf der 
Grundlage der in Absatz 1 genannten Berech-
nungsmethode den Gegenwert der in den Artikeln 6 
bis 8 genannten Beträge in ihrer Landeswährung in 
gerundeten Beträgen festsetzen. Weichen die in 
der Landeswährung festgesetzten Beträge infolge 
einer Änderung des in Sonderziehungsrechten 
ausgedrückten Wertes der Landeswährung um 
mehr als 10 Prozent von dem in den Artikeln 6 bis 8 
in Sonderziehungsrechten ausgedrückten tatsäch-
lichen Wert ab, so sind die Beträge dem tatsächli-
chen Wert anzupassen. Die Vertragsparteien teilen 
dem Verwahrer die in der Landeswährung ausge-
drückten Beträge sowie jede Anpassung dieser 
Beträge mit. 
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Artikel 9 Artikel 10 

Mehrere Ansprüche Mehrere Ansprüche 
  
(1)  Unbeschadet des Absatzes 2 gelten die nach 
Artikel 6 bestimmten Haftungshöchstbeträge für die 
Gesamtheit der aus demselben Ereignis entstandenen 
Ansprüche: 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten die 
nach Artikel 6 errechneten Haftungshöchstbeträge 
für die Gesamtheit der aus demselben Ereignis 
entstandenen Ansprüche: 

  
a)  gegen eine oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 2 

Buchstabe a bezeichneten Personen sowie ge-
gen jeden, für dessen Handeln, Unterlassen oder 
Verschulden sie haften, oder 

a)  gegen eine oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe a bezeichneten Personen sowie gegen 
jeden, für dessen Handeln, Unterlassen oder Ver-
schulden sie haften, oder 

  
b)  gegen den Eigentümer eines Schiffes, der von 

diesem aus Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste 
erbringt, und gegen von diesem Schiff aus arbei-
tende Berger oder Retter sowie gegen jeden, für 
dessen Handeln, Unterlassen oder Verschulden 
Eigentümer, Berger oder Retter haften, oder 

b)  gegen den Eigentümer eines Schiffes, der von 
diesem aus Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste 
erbringt, und gegen von diesem Schiff aus arbei-
tende Berger oder Retter sowie gegen jeden, für 
dessen Handeln, Unterlassen oder Verschulden 
Eigentümer, Berger oder Retter haften, oder 

  
c)  gegen Berger oder Retter, die nicht von einem 

Binnenschiff oder einem Seeschiff aus arbeiten 
oder die ausschließlich auf dem Schiff arbeiten, 
für das Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste er-
bracht werden, sowie gegen jeden, für dessen 
Handeln, Unterlassen oder Verschulden Berger 
oder Retter haften. 

c)  gegen Berger oder Retter, die nicht von einem 
Binnenschiff oder einem Seeschiff aus arbeiten 
oder die ausschließlich auf dem Schiff arbeiten, für 
das Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste erbracht 
werden, sowie gegen jeden, für dessen Handeln, 
Unterlassen oder Verschulden Berger oder Retter 
haften. 

  
(2)  (2) 
  
a)  Erhöht sich nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

Ziffer iv der Haftungsbetrag für ein Schubboot, 
das im Zeitpunkt der Verursachung des Schadens 
starr mit Schubleichtern zu einem Schubverband 
verbunden war, für die aus dem Ereignis entstan-
denen Ansprüche um 100 Rechnungseinheiten je 
Tonne Tragfähigkeit der Schubleichter, so ver-
mindert sich für jeden Schubleichter der Haf-
tungsbetrag für die aus demselben Ereignis ent-
standenen Ansprüche um 100 Rechnungseinhei-
ten je Tonne Tragfähigkeit des Schubleichters. 

a) Erhöht sich nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
a Ziffer iv der Haftungsbetrag für ein Schub-
boot, das im Zeitpunkt der Verursachung des 
Schadens starr mit Schubleichtern zu einem 
Schubverband verbunden war, für die aus dem 
Ereignis entstandenen Ansprüche um 200 
Rechnungseinheiten je Tonne Tragfähigkeit der 
Schubleichter, so vermindert sich für jeden 
Schubleichter der Haftungsbetrag für die aus 
demselben Ereignis entstandenen Ansprüche 
um 200 Rechnungseinheiten je Tonne Tragfä-
higkeit des Schubleichters. 

  
b)  Erhöht sich nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

Ziffer v der Haftungsbetrag für ein Schiff mit eige-
ner Antriebskraft, das im Zeitpunkt der Verursa-
chung des Schadens andere mit diesem Schiff 
fest gekoppelte Schiffe fortbewegt, für die aus 
dem Ereignis entstandenen Ansprüche um 100 
Rechnungseinheiten je Tonne Tragfähigkeit oder 
je Kubikmeter Wasserverdrängung der fest ge-
koppelten Schiffe, so vermindert sich für jedes 
fest gekoppelte Schiff der Haftungsbetrag für die 
aus demselben Ereignis entstandenen Ansprüche 
um 100 Rechnungseinheiten je Tonne Tragfähig-
keit oder je Kubikmeter Wasserverdrängung des 
fest gekoppelten Schiffes. 

b) Erhöht sich nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
a Ziffer v der Haftungsbetrag für ein Schiff mit 
eigener Antriebskraft, das im Zeitpunkt der 
Verursachung des Schadens andere mit diesem 
Schiff fest gekoppelte Schiffe fortbewegt, für 
die aus dem Ereignis entstandenen Ansprüche 
um 200 Rechnungseinheiten je Tonne Tragfä-
higkeit oder je Kubikmeter Wasserverdrängung 
der fest gekoppelten Schiffe, so vermindert 
sich für jedes fest gekoppelte Schiff der Haf-
tungsbetrag für die aus demselben Ereignis 
entstandenen Ansprüche um 200 Rechnungs-
einheiten je Tonne Tragfähigkeit oder je Ku-
bikmeter Wasserverdrängung des fest gekop-
pelten Schiffes. 
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(3)  Die nach Artikel 7 bestimmten Haftungs-
höchstbeträge gelten für die Gesamtheit der Ansprü-
che, die sich aus demselben Ereignis gegen eine oder 
mehrere der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a be-
zeichneten Personen hinsichtlich des in Artikel 7 ge-
nannten Schiffes sowie gegen jeden ergeben, für des-
sen Handeln, Unterlassen oder Verschulden sie haften. 

(3) Für die nach Artikel 7 errechneten Haf-
tungshöchstbeträge gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend, Absatz 2 jedoch mit der Maßgabe, 
dass statt 200 Rechnungseinheiten jeweils 400 
Rechnungseinheiten zugrunde zu legen sind. 

 (4) Der nach Artikel 8 errechnete Haftungs-
höchstbetrag gilt für die Gesamtheit der Ansprü-
che, die sich aus demselben Ereignis gegen eine 
oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a 
bezeichneten Personen hinsichtlich des in Artikel 8 
genannten Schiffes sowie gegen jeden ergeben, für 
dessen Handeln, Unterlassen oder Verschulden sie 
haften. 

  
Artikel 10 Artikel 11 

Haftungsbeschränkung ohne Errichtung eines 
Haftungsfonds 

Haftungsbeschränkung ohne Errichtung eines 
Haftungsfonds 

  
(1)  Eine Beschränkung der Haftung kann auch 
dann geltend gemacht werden, wenn ein Haftungs-
fonds im Sinn des Artikels 11 nicht errichtet worden ist. 
Eine Vertragspartei kann jedoch in ihrem innerstaatli-
chen Recht für den Fall, dass vor ihren Gerichten eine 
Klage zwecks Durchsetzung eines der Beschränkung 
unterliegenden Anspruchs erhoben wird, bestimmen, 
dass ein Haftpflichtiger das Recht auf Beschränkung 
der Haftung nur geltend machen darf, wenn ein Haf-
tungsfonds nach diesem Übereinkommen errichtet 
worden ist oder bei Geltendmachung des Rechts auf 
Beschränkung der Haftung errichtet wird. 

(1)  Eine Beschränkung der Haftung kann auch 
dann geltend gemacht werden, wenn ein Haftungs-
fonds im Sinne des Artikels 12 nicht errichtet worden 
ist. Eine Vertragspartei kann jedoch in ihrem inner-
staatlichen Recht für den Fall, dass vor ihren Gerichten 
eine Klage zwecks Durchsetzung eines der Beschrän-
kung unterliegenden Anspruchs erhoben wird, bestim-
men, dass ein Haftpflichtiger das Recht auf Beschrän-
kung der Haftung nur geltend machen darf, wenn ein 
Haftungsfonds nach diesem Übereinkommen errichtet 
worden ist oder bei Geltendmachung des Rechts auf 
Beschränkung der Haftung errichtet wird. 

  
(2)  Wird Haftungsbeschränkung ohne Errichtung 
eines Haftungsfonds geltend gemacht, so ist Artikel 12 
entsprechend anzuwenden. 

(2)  Wird Haftungsbeschränkung ohne Errichtung 
eines Haftungsfonds geltend gemacht, so ist Artikel 13 
entsprechend anzuwenden. 

  
(3)  Das Verfahren für die Anwendung dieses 
Artikels richtet sich nach dem innerstaatlichen Recht 
der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Klage 
erhoben wird. 

Gestrichen

  



 - 11 -

 
  

Kapitel III Kapitel III 
Haftungsfonds Haftungsfonds 

Artikel 11 Artikel 12 
Errichtung des Fonds Errichtung des Fonds 

  
(1)  Derjenige, der haftbar gemacht wird, kann bei 
dem zuständigen Gericht oder einer sonst zuständigen 
Behörde einer Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet 
ein gerichtliches Verfahren wegen eines der Beschrän-
kung unterliegenden Anspruchs eingeleitet wird, oder, 
falls kein gerichtliches Verfahren eingeleitet wird, bei 
dem zuständigen Gericht oder einer sonst zuständigen 
Behörde einer Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet 
ein gerichtliches Verfahren wegen eines der Beschrän-
kung unterliegenden Anspruchs eingeleitet werden 
kann, einen Fonds errichten. Der Fonds ist in Höhe 
derjenigen in den Artikeln 6 und 7 genannten Beträge 
zu errichten, die für Ansprüche gelten, bezüglich deren 
eine Haftung desjenigen, der den Fonds errichtet, in 
Betracht kommt, zuzüglich Zinsen vom Zeitpunkt des 
zur Haftung führenden Ereignisses bis zum Zeitpunkt 
der Errichtung des Fonds. Dieser Fonds steht zur Be-
friedigung nur der Ansprüche zur Verfügung, für die 
eine Beschränkung der Haftung geltend gemacht wer-
den kann. 

(1) Derjenige, der haftbar gemacht wird, kann 
bei dem zuständigen Gericht oder einer sonst zu-
ständigen Behörde einer Vertragspartei, in deren 
Hoheitsgebiet ein gerichtliches Verfahren wegen 
eines der Beschränkung unterliegenden Anspruchs 
eingeleitet wird, oder, falls kein gerichtliches Ver-
fahren eingeleitet wird, bei dem zuständigen Ge-
richt oder einer sonst zuständigen Behörde einer 
Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet ein gerichtli-
ches Verfahren wegen eines der Beschränkung 
unter-liegenden Anspruchs eingeleitet werden 
kann, einen oder mehrere Fonds errichten. Die 
Höhe eines zu errichtenden Fonds bestimmt sich 
nach dem Haftungshöchstbetrag, der nach den 
Artikeln 6, 7 oder 8 zu errechnen ist und der für 
Ansprüche gilt, bezüglich deren eine Haftung des-
jenigen, der den Fonds errichtet, in Betracht 
kommt; der Haftungshöchstbetrag erhöht sich um 
die Zinsen vom Zeitpunkt des zur Haftung führen-
den Ereignisses bis zum Zeitpunkt der Errichtung 
des Fonds. Ein Fonds steht zur Befriedigung nur 
der Ansprüche zur Verfügung, für die eine Be-
schränkung der Haftung geltend gemacht werden 
kann. 

  
(2)  Ein Fonds kann entweder durch Hinterlegung 
des Betrags oder durch Leistung einer Sicherheit er-
richtet werden, die nach dem Recht der Vertragspartei, 
in deren Hoheitsgebiet der Fonds errichtet wird, an-
nehmbar ist und die vom Gericht oder der sonst zu-
ständigen Behörde als angemessen erachtet wird. 

(2)  Ein Fonds kann entweder durch Hinterlegung 
des Haftungshöchstbetrags oder durch Leistung 
einer Sicherheit errichtet werden, die nach dem Recht 
der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet der Fonds 
errichtet wird, annehmbar ist und die vom Gericht oder 
der sonst zuständigen Behörde als angemessen erach-
tet wird. 

  
(3)  Ein Fonds, der von einer der in Artikel 9 Ab-
satz 1 Buchstabe a, b oder c oder Absatz 3 genannten 
Personen oder ihrem Versicherer errichtet worden ist, 
gilt als von allen in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, b 
oder c oder Absatz 3 genannten Personen errichtet. 

(3)  Ein Fonds, der von einer der in Artikel 10 Absatz 
1 Buchstabe a, b oder c oder Absatz 4 genannten 
Personen oder ihrem Versicherer errichtet worden ist, 
gilt als von allen in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a, b 
oder c oder Absatz 4 genannten Personen errichtet. 

  

Artikel 12 Artikel 13 
Verteilung des Fonds Verteilung des Fonds 

  
(1)  Vorbehaltlich des Artikels 6 Absätze 1 und 2 
und des Artikels 7 wird der Fonds unter die Gläubiger 
im Verhältnis der Höhe ihrer festgestellten Ansprüche 
gegen den Fonds verteilt. 

(1)  Vorbehaltlich des Artikels 6 Absätze 1 und 2 
sowie der Artikel 7 und 8 wird der Fonds unter die 
Gläubiger im Verhältnis der Höhe ihrer festgestellten 
Ansprüche gegen den Fonds verteilt. 

  
(2)  Hat der Haftpflichtige oder sein Versicherer 
vor der Verteilung des Fonds einen Anspruch gegen 
den Fonds befriedigt, so tritt er bis zur Höhe des ge-
zahlten Betrags in die Rechte ein, die dem so Entschä-
digten auf Grund dieses Übereinkommens zugestan-
den hätten. 

(2)  Hat der Haftpflichtige oder sein Versicherer 
vor der Verteilung des Fonds einen Anspruch gegen 
den Fonds befriedigt, so tritt er bis zur Höhe des ge-
zahlten Betrags in die Rechte ein, die dem so Entschä-
digten auf Grund dieses Übereinkommens zugestan-
den hätten. 
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(3)  Das in Absatz 2 vorgesehene Eintrittsrecht 
kann auch von anderen als den darin genannten Per-
sonen für von ihnen gezahlte Entschädigungsbeträge 
ausgeübt werden, jedoch nur, soweit ein derartiger 
Eintritt nach dem anzuwendenden innerstaatlichen 
Recht zulässig ist. 

(3)  Das in Absatz 2 vorgesehene Eintrittsrecht 
kann auch von anderen als den darin genannten Per-
sonen für von ihnen gezahlte Entschädigungsbeträge 
ausgeübt werden, jedoch nur, soweit ein derartiger 
Eintritt nach dem anzuwendenden innerstaatlichen 
Recht zulässig ist. 

  
(4)  Weist der Haftpflichtige oder ein anderer nach, 
dass er gezwungen sein könnte, einen solchen Ent-
schädigungsbetrag, für den ihm ein Eintrittsrecht nach 
den Absätzen 2 und 3 zugestanden hätte, wenn die 
Entschädigung vor Verteilung des Fonds gezahlt wor-
den wäre, zu einem späteren Zeitpunkt zu zahlen, so 
kann das Gericht oder die sonst zuständige Behörde 
des Staates, in dem der Fonds errichtet worden ist, 
anordnen, dass ein ausreichender Betrag vorläufig 
zurückbehalten wird, um es dem Betreffenden zu er-
möglichen, zu dem späteren Zeitpunkt seinen An-
spruch gegen den Fonds geltend zu machen. 

(4)  Weist der Haftpflichtige oder ein anderer nach, 
dass er gezwungen sein könnte, einen solchen Ent-
schädigungsbetrag, für den ihm ein Eintrittsrecht nach 
den Absätzen 2 und 3 zugestanden hätte, wenn die 
Entschädigung vor Verteilung des Fonds gezahlt wor-
den wäre, zu einem späteren Zeitpunkt zu zahlen, so 
kann das Gericht oder die sonst zuständige Behörde 
des Staates, in dem der Fonds errichtet worden ist, 
anordnen, dass ein ausreichender Betrag vorläufig 
zurückbehalten wird, um es dem Betreffenden zu er-
möglichen, zu dem späteren Zeitpunkt seinen An-
spruch gegen den Fonds geltend zu machen. 

  
Artikel 13 Artikel 14 

Ausschluss anderer Klagen Wirkungen der Errichtung des Fonds
 

  
(1)  Ist ein Haftungsfonds nach Artikel 11 errichtet 
worden, so kann derjenige, der einen Anspruch gegen 
den Fonds geltend gemacht hat, für diesen Anspruch 
kein Recht mehr gegen das sonstige Vermögen einer 
Person geltend machen, durch oder für die der Fonds 
errichtet worden ist. 

(1) Ist ein Fonds nach Artikel 12 errichtet wor-
den, so kann1 derjenige, der einen Anspruch gegen 
den Fonds geltend machen kann , für diesen An-
spruch kein Recht mehr gegen das sonstige Ver-
mögen einer Person geltend machen, durch oder 
für die der Fonds errichtet worden ist. 

  
(2)  Nach der Errichtung eines Fonds nach Artikel 
11 ist ein Schiff oder sonstiges Vermögen, das einer 
Person gehört, für die der Fonds errichtet worden ist, 
und das im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei wegen 
eines möglichen Anspruchs gegen den Fonds mit Ar-
rest belegt worden ist, sowie eine geleistete Sicherheit 
auf Anordnung des Gerichts oder der sonst zuständi-
gen Behörde dieses Staates freizugeben. 

(2)  Nach der Errichtung eines Fonds nach Arti-
kel 12 ist ein Schiff oder sonstiges Vermögen, das 
einer Person gehört, für die der Fonds errichtet worden 
ist, und das im Hoheitsgebiet einer Vertrags-partei 
wegen eines möglichen Anspruchs gegen den Fonds 
mit Arrest belegt worden ist, sowie eine geleistete Si-
cherheit auf Anordnung des Gerichts oder der sonst 
zuständigen Behörde dieses Staates freizugeben. 

  
(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nur, wenn der 
Gläubiger einen Anspruch gegen den Fonds vor dem 
Gericht geltend machen kann, das den Fonds verwal-
tet, und wenn der Fonds für den Anspruch tatsächlich 
zur Verfügung steht und frei transferierbar ist. 

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nur, wenn der 
Gläubiger einen Anspruch gegen den Fonds vor dem 
Gericht geltend machen kann, das den Fonds verwal-
tet, und wenn der Fonds für den Anspruch tatsächlich 
zur Verfügung steht und frei transferierbar ist. 

  
  

Artikel 14 Gestrichen
Anzuwendendes Recht 

  
Vorbehaltlich dieses Kapitels richten sich die Errichtung 
und die Verteilung eines Haftungsfonds sowie das 
gesamte damit zusammenhängende Verfahren nach 
dem Recht der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet 
der Fonds errichtet wird. 

 

                                                           
1  Die niederländische, französische und luxemburgische Delegation lehnen diese Formulierung ab und möchten den derzeiti-

gen Wortlaut des CLNI („gemacht hat“) beibehalten. 
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Kapitel IV Kapitel IV 
Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

Artikel 15 Artikel 15 
  
(1)  Dieses Übereinkommen findet Anwendung auf 
die Beschränkung der Haftung des Schiffseigentümers 
oder des Bergers oder Retters, wenn im Zeitpunkt des 
Ereignisses, aus dem die Ansprüche entstanden sind, 

(1) Dieses Übereinkommen findet Anwendung 
auf die Beschränkung der Haftung des Schiffsei-
gentümers oder des Bergers oder Retters, wenn 
diese Person vor dem Gericht eines Vertragsstaats 
eine Beschränkung ihrer Haftung geltend macht 
oder im Hoheitsbereich eines Vertragsstaats die 
Frei-gabe eines Schiffes oder sonstigen Vermö-
gensgegenstandes oder einer geleisteten Sicher-
heit betreibt und im Zeitpunkt des Ereignisses, aus 
dem die Ansprüche entstanden sind und in dem 
das Übereinkommen in Kraft ist: 

  
a)  das Schiff eine Wasserstrasse befahren hat, die 

der Revidierten Rheinschifffahrtsakte vom 17. Ok-
tober 1868 oder vom Vertrag vom 27. Oktober 
1956 über die Schiffbarmachung der Mosel unter-
liegt, oder 

a) das Schiff eine Wasserstraße befahren hat, die 
im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates liegt,  

  
b)  Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste für ein im 

Bereich einer solchen Wasserstraße in Gefahr 
befindliches Schiff oder für die Ladung eines sol-
chen Schiffes erbracht worden sind oder 

b) Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste für ein im 
Bereich einer solchen Wasserstraße in Gefahr be-
findliches Schiff oder für die Ladung eines solchen 
Schiffes erbracht worden sind oder 

  
c)  ein im Bereich einer solchen Wasserstraße ge-

sunkenes, havariertes, festgefahrenes oder ver-
lassenes Schiff oder die Ladung eines solchen 
Schiffes gehoben, beseitigt, vernichtet oder un-
schädlich gemacht worden ist. 

c) ein im Bereich einer solchen Wasserstraße gesun-
kenes, havariertes, festgefahrenes oder verlasse-
nes Schiff oder die Ladung eines solchen Schiffes 
gehoben, beseitigt, vernichtet oder unschädlich 
gemacht worden ist. 

  
Dieses Übereinkommen findet auch Anwendung auf 
die Beschränkung der Haftung eines Bergers oder 
Retters, der von einem Binnenschiff aus Bergungs- 
oder Hilfeleistungsdienste für ein im Bereich einer 
solchen Wasserstraße in Gefahr befindliches Seeschiff 
oder für die Ladung eines solchen Seeschiffs erbringt. 

Dieses Übereinkommen findet auch Anwendung auf 
die Beschränkung der Haftung eines Bergers oder 
Retters, der von einem Binnenschiff aus Bergungs- 
oder Hilfeleistungsdienste für ein im Bereich einer 
solchen Wasserstraße in Gefahr befindliches Seeschiff 
oder für die Ladung eines solchen Seeschiffs erbringt. 

 
(2)  Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der 
Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem 
Beitritt oder zu einem späteren Zeitpunkt durch eine an 
den Verwahrer gerichtete Notifikation erklären, dass 
dieses Übereinkommens auch für andere als die in 
Absatz 1 genannten Wasserstraßen gilt, sofern diese 
im Hoheitsgebiet dieses Staates liegen. Dieses Über-
einkommen gilt für die in der Notifikation genannten 
Wasserstraßen vom ersten Tag des Monats an, der auf 
den Ablauf von drei Monaten nach Eingang der Notifi-
kation folgt, oder, wenn dieses Übereinkommen noch 
nicht in Kraft getreten ist, von seinem Inkrafttreten an. 

(2) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, 
der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung 
oder dem Beitritt oder jederzeit danach durch eine 
dem Verwahrer notifizierte Erklärung die Anwen-
dung dieses Übereinkommens für den Fall aus-
schließen, dass die in Absatz 1 genannte Wasser-
straße 

 a) in seinem Hoheitsgebiet liegt und 
 

 b) nicht in Anlage 1 des Europäischen Überein-
kommens über die Hauptbinnenwasserstrassen 
von internationaler Bedeutung (AGN) aufge-
führt ist. 

 
 Die vom Ausschluss betroffene Wasserstraße 

muss aus der Erklärung eindeutig hervorgehen. 



 - 14 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Jeder Staat, der eine Erklärung nach Absatz 2 
abgegeben hat, kann diese Erklärung jederzeit durch 
eine an den Verwahrer gerichtete Notifikation zurück-
nehmen. Die Rücknahme wird am ersten Tag des 
Monats, der auf den Ablauf eines Jahres nach Eingang 
der Notifikation folgt, oder zu einem in der Erklärung 
bestimmten späteren Zeitpunkt wirksam. 

(3) Der Ausschluss wird am ersten Tag des 
Monats wirksam, der auf den Ablauf von drei Mona-
ten nach Notifikation der Erklärung nach Absatz 2 
folgt, oder, wenn dieses Übereinkommen zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getreten ist, an 
dem Tag, an dem das Übereinkommen in Kraft tritt. 
Hat das Schiff im Zeitpunkt des Ereignisses, aus 
dem die Ansprüche entstanden sind, die von dem 
Aus-schluss betroffene Wasserstraße befahren, 
findet dieses Übereinkommen keine Anwendung. 
Satz 2 gilt nicht, wenn der darin genannte Zeitpunkt  
vor dem Wirksamwerden des Ausschlusses liegt. 
 
(4) Ein Staat, der eine Erklärung nach Absatz 2 
abgegeben hat, kann diese Erklärung jederzeit 
durch eine dem Verwahrer notifizierte Rücknahme-
erklärung zurücknehmen. Die Rücknahme wird drei 
Monate nach Notifikation der Rücknahmeerklärung  
oder zu einem in der Rücknahmeerklärung be-
stimmten späteren Zeitpunkt wirksam. Die Rück-
nahme hat keine Auswirkung auf die Beschränkung 
der Haftung für Ansprüche aus Ereignissen, die vor 
dem Wirksamwerden der Rücknahme eingetreten 
sind. 

  
  

Kapitel V Kapitel V 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Artikel 16 Artikel 16 
Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt

  
(1)  Dieses Übereinkommen liegt vom 4. Novem-
ber 1988 bis zum 4. November 1989 für alle Vertrags-
parteien der Revidierten Rheinschifffahrtsakte vom 17. 
Oktober 1868 und das Großherzogtum Luxemburg am 
Sitz der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in 
Straßburg zur Unterzeichnung und danach zum Beitritt 
auf. 

(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Staa-
ten vom ... bis zum ... am Sitz der Zentralkommissi-
on für die Rheinschifffahrt in Straßburg zur Unter-
zeichnung auf. 

 
(2)  Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikati-
on, Annahme oder Genehmigung durch die Staaten, 
die es unterzeichnet haben. 

(2) Jeder Staat kann seine Zustimmung, durch 
dieses Übereinkommen gebunden zu sein, aus-
drücken, 
 

 a) indem er es ohne Vorbehalt der Ratifikation, 
Annahme oder Genehmigung unterzeichnet, 

 
b) indem er es vorbehaltlich der Ratifikation, 

Annahme oder Genehmigung unterzeichnet 
und da-nach ratifiziert, annimmt oder geneh-
migt oder 

 
c) indem er ihm beitritt. 
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(3)  Andere als die in Absatz 1 genannten Staaten, 
die eine direkte schiffbare Verbindung zu den in Artikel 
15 Absatz 1 genannten Wasserstraßen haben, können 
durch einstimmigen Beschluss der Staaten, für die 
dieses Übereinkommen in Kraft getreten ist, zum Bei-
tritt eingeladen werden. Der Verwahrer beruft die in 
Satz 1 genannten Staaten zur Beschlussfassung über 
die Einladung ein. Der Beschluss enthält die im Fall 
des Beitritts des einzuladenden Staates erforderlichen 
Anpassungen dieses Übereinkommens, insbesondere 
hinsichtlich der Umrechnung der Haftungsbeträge in 
die Landeswährung eines Staates, der nicht Mitglied 
des Internationalen Währungsfonds ist. Der Beschluss 
tritt in Kraft, wenn alle in Satz 1 genannten Vertrags-
parteien dieses Übereinkommens dem Generalsekretär 
der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt die 
Annahme des Beschlusses notifiziert haben. Jeder so 
eingeladene Staat kann dem Übereinkommen in der 
durch den Beschluss angepassten Fassung beitreten. 

Gestrichen
 

  
(4)  Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder 
Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen 
Urkunde beim Generalsekretär der Zentralkommission 
für die Rheinschifffahrt. 

(3) Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder 
Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen 
Urkunde beim Generalsekretär der Zentralkommis-
sion für die Rheinschifffahrt. 

  
Artikel 17 Artikel 17 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
  
(1)  Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag 
des Monats in Kraft, der auf den Ablauf von drei Mona-
ten nach dem Zeitpunkt folgt, zu dem drei der in Artikel 
16 Absatz 1 genannten Staaten die Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hin-
terlegt haben. 

(1) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag 
des Monats in Kraft, der auf den Ablauf eines Jah-
res nach dem Zeitpunkt folgt, zu dem vier Staaten 
ihre Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde hinterlegt haben, oder an dem 
Tag, an dem das Straßburger Übereinkommen über 
die Beschränkung der Haftung in der Binnenschiff-
fahrt (CLNI) außer Kraft tritt, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt der spätere ist. 

 
 (2) Ein Staat, der dieses Übereinkommen rati-

fiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt und 
der Vertragspartei des CLNI ist, muss das CLNI 
kündigen. 

  
(2)  Für einen Staat, der nach Erfüllung der Vo-
raussetzungen für das Inkrafttreten dieses Überein-
kommens eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt, tritt das Über-
einkommen am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf 
den Ablauf von drei Monaten nach der Hinterlegung 
der Urkunde folgt. 

(3) Für einen Staat, der nach Erfüllung der 
Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieses Über-
ein-kommens eine Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt, tritt 
das Übereinkommen am ersten Tag des Monats in 
Kraft, der auf den Ablauf von drei Monaten nach 
der Hinterlegung der Urkunde folgt. Abweichend 
von Satz 1 tritt das Übereinkommen für diesen 
Staat am Tag des Inkrafttretens des Übereinkom-
mens nach Absatz 1 in Kraft, wenn die Ratifikati-
ons-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsur-
kunde drei oder mehr Monate vor dem Inkrafttreten 
des Übereinkommens nach Absatz 1 hinterlegt 
wurde.   
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Artikel 18 Artikel 18 
Vorbehalte Vorbehalte 

  
(1)  Jeder Staat kann sich im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der Geneh-
migung oder des Beitritts und, im Fall eines Vorbehalts 
nach Buchstabe b, auch in einem späteren Zeitpunkt 
das Recht vorbehalten, die Bestimmungen dieses 
Übereinkommens ganz oder teilweise nicht anzuwen-
den auf 

(1) Jeder Staat kann sich im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der 
Genehmigung oder des Beitritts und jederzeit da-
nach das Recht vorbehalten, die Bestimmungen 
dieses Übereinkommens ganz oder teilweise nicht 
anzuwenden auf: 

  

a)  Ansprüche wegen Schäden, die durch eine Ände-
rung der physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Beschaffenheit des Wassers verursacht 
werden; 

a) Ansprüche wegen Schäden, die durch eine Ände-
rung der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit des Wassers verursacht 
werden; 

  
b)  Ansprüche wegen Schäden, die bei der Beförde-

rung gefährlicher Güter durch diese verursacht 
werden, soweit diese Ansprüche unter ein inter-
nationales Übereinkommen oder innerstaatliche 
Rechtsvorschriften fallen, welche die Haftungsbe-
schränkung ausschließen oder höhere als die in 
diesem Übereinkommen vorgesehenen Haf-
tungshöchstbeträge festsetzen; 

b) Ansprüche im Sinne von Artikel 7, die unter ein 
internationales Übereinkommen oder eine in-
nerstaatliche Regelung fallen, welche die Haf-
tungsbeschränkung ausschließt oder höhere 
als die in diesem Übereinkommen vorgesehe-
nen Haftungshöchstbeträge festsetzt; 

  
c)  Ansprüche nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben d 

und e; 
c) Ansprüche nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben d) 

und e); 
  
d)  Sport- und Vergnügungsschiffe sowie Schiffe, 

deren Verwendung zur Schifffahrt nicht des Er-
werbs wegen erfolgt; 

d) Leichter, die nur zum Umladen in Häfen ver-
wendet werden. 

  

e)  Leichter, die nur zum Umladen in Häfen verwen-
det werden. 

Gestrichen 

  
(2)  Jeder Staat kann im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung, der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung 
oder des Beitritts erklären, dass er für Ansprüche aus 
einem Ereignis, das auf seinen Wasserstraßen einge-
treten ist, die in Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 Buchstaben a 
und b genannten Haftungshöchstbeträge nicht anwen-
den wird. 

(2) Ein Staat, der von der in Absatz 1 Buch-
stabe b vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch 
macht, hat dem Verwahrer die beschlossenen Haf-
tungshöchstbeträge mitzuteilen oder ihn zu unter-
richten, dass es solche Höchstbeträge nicht gibt. 

  
(3)  Vorbehalte, die im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung notifiziert werden, bedürfen der Bestätigung bei 
der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. 

(3)  Vorbehalte, die im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung notifiziert werden, bedürfen der Bestätigung bei 
der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. 

  
(4)  Jeder Staat, der einen Vorbehalt zu diesem 
Übereinkommen gemacht hat, kann ihn jederzeit durch 
eine an den Verwahrer gerichtete Notifikation zurück-
nehmen. Die Rücknahme wird im Zeitpunkt des Ein-
gangs der Notifikation oder zu einem darin genannten 
späteren Zeitpunkt wirksam. 

(4)  Jeder Staat, der einen Vorbehalt gemacht hat, 
kann ihn jederzeit durch eine an den Verwahrer gerich-
tete Notifikation zurücknehmen. Die Rücknahme wird 
im Zeitpunkt des Eingangs der Notifikation oder zu 
einem darin genannten späteren Zeitpunkt wirksam. 

 
 (5) Andere als die in diesem Übereinkommen 

erlaubten Vorbehalte sind unzulässig. 
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Artikel 19 Artikel 19 
Kündigung Kündigung 

  
(1)  Dieses Übereinkommen kann von einer Ver-
tragspartei jederzeit nach Ablauf eines Jahres nach 
dem Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen für diese 
Vertragspartei in Kraft getreten ist, durch eine an den 
Verwahrer gerichtete Notifikation gekündigt werden. 

(1)  Dieses Übereinkommen kann von einer Ver-
tragspartei jederzeit nach Ablauf eines Jahres nach 
dem Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen für diese 
Vertragspartei in Kraft getreten ist, durch eine an den 
Verwahrer gerichtete Notifikation gekündigt werden. 

  
(2)  Die Kündigung wird am ersten Tag des Mo-
nats, der auf den Ablauf eines Jahres nach Eingang 
der Notifikation folgt, oder zu einem in der Notifikation 
bestimmten späteren Zeitpunkt wirksam. 

(2) Unbeschadet von Artikel 20 Absatz 3 und 
Artikel 21 Absatz 8 wird die Kündigung am ersten 
Tag des Monats, der auf den Ablauf von sechs 
Monaten nach Eingang der Notifikation folgt, oder 
zu einem in der Notifikation bestimmten späteren 
Zeitpunkt wirksam. 

  
Artikel 20 

Vereinfachtes Verfahren zur Änderung der Höchst-
beträge 

 
  
 (1) Der Verwahrer überprüft nach jeweils fünf 

Jahren die Beträge nach den Artikeln 6 bis 8 und 
10; die erste Überprüfung ist am [einsetzen: Datum 
des letzten Tages des Jahres, das auf den Ablauf 
von fünf Jahren nach der Annahme dieses Über-
einkommens folgt] vorzunehmen. Der Überprüfung 
ist ein Inflationsfaktor zugrunde zu legen, welcher 
der kumulierten Inflationsrate seit der gemäß Ab-
satz 2 erfolgten Notifizierung des Ergebnisses der 
letzten Überprüfung entspricht, die zu einer Ände-
rung der Höchstbeträge geführt hat, oder, beim 
ersten Mal, der kumulierten Inflationsrate seit In-
krafttreten des Übereinkommens entspricht. Die für 
die Bestimmung des Inflationsfaktors zu verwen-
dende Inflations-rate ist der gewogene Mittelwert 
der jährlichen Zuwachs- oder Rückgangsraten der 
Verbraucherpreisindizes der Staaten, deren Wäh-
rungen das in Artikel 9 Absatz 1 genannte Sonder-
ziehungsrecht bilden.  

  
 (2) Ergibt die in Absatz 1 genannte Überprüfung, 

dass der Inflationsfaktor 10 Prozent übersteigt, so 
notifiziert der Verwahrer allen Vertragsstaaten eine 
unter Zugrundelegung des Inflationsfaktors be-
rechnete Änderung der Beträge. Die Änderung gilt 
nach Ablauf eines Jahres nach dem Tag der Notifi-
kation als angenommen, sofern nicht innerhalb 
dieser Frist ein Drittel der Vertragsstaaten dem 
Verwahrer die Erklärung notifiziert, dass es die 
Änderung ablehnt.  

 
 (3) Eine nach Absatz 2 als angenommen gel-

tende Änderung tritt neun Monate nach dieser An-
nahme für jeden Staat, der zu diesem Zeitpunkt 
Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, in 
Kraft, sofern er nicht das Übereinkommen nach 
Artikel 19 Absatz 1 spätestens drei Monate vor 
Inkrafttreten der Änderung kündigt. Die Kündigung 
wird mit Inkrafttreten der Änderung wirksam. Die 
Änderung ist für jeden Staat, der nach der Annah-
me der Änderung Vertragspartei des Übereinkom-
mens wird, verbindlich. Die geänderten Beträge 
gelten jedoch nur für Ansprüche aus einem Ereig-
nis, das nach Inkrafttreten der Änderung eingetre-
ten ist. 
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(4) Unbeschadet des Absatzes 1 ist das in 
Absatz 2 genannte Verfahren auf Verlangen eines 
Drittels der Vertragsstaaten jederzeit anzuwenden, 
wenn der in Absatz 1 genannte Inflationsfaktor seit 
der vorherigen Überprüfung oder, wenn eine sol-
che nicht erfolgt ist, seit Inkrafttreten des Überein-
kommens, 5 Prozent überstiegen hat. Weitere 
Überprüfungen nach dem in Absatz 1 beschriebe-
nen Verfahren werden nach jeweils fünf Jahren 
vorgenommen, erstmals am Ende des fünften Jah-
res, das auf eine Überprüfung nach diesem Absatz 
folgt. 
 

Artikel 20 
Änderung der Haftungshöchstbeträge 

Artikel 21 
Konferenz zur Erhöhung der Beträge 

 
(1)  Auf Antrag einer Vertragspartei beruft der 
Verwahrer eine Konferenz aller Vertragsstaaten zur 
Beratung über die Änderung der in den Artikeln 6 und 7 
vorgesehenen Haftungshöchstbeträge oder zur Ände-
rung der in Artikel 8 genannten Rechnungseinheit ein. 

(1) Unbeschadet des Artikels 20 beruft der 
Verwahrer auf Antrag eines Drittels der Vertrags-
parteien eine Konferenz aller Vertragsstaaten zur 
Beratung über die Erhöhung der in den Artikeln 6 
bis 8 und 10 vorgesehenen Beträge ein. Die Konfe-
renz ist frühestens sechs Monate nach dem Tag 
der Übermittlung des Antrags einzuberufen. 

 
(2)  Bei der Beratung über die Änderung der in 
den Artikeln 6 und 7 vorgesehenen Haftungshöchstbe-
träge sind die aus Schadensereignissen gewonnenen 
Erfahrungen und insbesondere der Umfang der daraus 
entstandenen Schäden, die Geldwertveränderungen 
sowie die Auswirkungen der in Aussicht genommenen 
Änderung auf die Versicherungskosten zu berücksich-
tigen. 

(2) Bei der Beratung über die Erhöhung der in 
den Artikeln 6 bis 8 und 10 vorgesehenen Beträge 
sind die aus Schadensereignissen gewonnenen 
Erfahrungen, insbesondere der Umfang der daraus 
entstandenen Schäden, sowie die Auswirkungen 
der in Aussicht genommenen Erhöhung auf die 
Versicherungskosten zu berücksichtigen. 

 
(3)  
 
a)  Eine Änderung der Haftungshöchstbeträge auf 

Grund dieses Artikels darf frühestens fünf Jahre 
nach dem Tag, an dem dieses Übereinkommen 
zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, und frühes-
tens fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens 
einer früheren Änderung auf Grund dieses Arti-
kels beraten werden. 

(3) Eine Änderung der Beträge aufgrund die-
ses Artikels darf frühestens fünf Jahre nach dem 
Tag des Inkrafttretens einer früheren Änderung 
aufgrund dieses Artikels oder aufgrund von Artikel 
20 beraten werden. 

  
b)  Ein Höchstbetrag darf nicht soweit erhöht werden, 

dass er einen Betrag übersteigt, der dem in die-
sem Übereinkommen festgesetzten Höchstbe-
trag, zuzüglich 6 v. H. pro Jahr, errechnet nach 
dem Zinseszinsprinzip von dem Tag an, an dem 
dieses Übereinkommen zur Unterzeichnung auf-
gelegt wurde, entspricht. 

 

  
c)  Ein Höchstbetrag darf nicht soweit erhöht werden, 

dass er einen Betrag übersteigt, der dem Dreifa-
chen des in diesem Übereinkommen festgesetz-
ten Höchstbetrags entspricht. 

(4) Ein Betrag darf nach dieser Vorschrift 
nicht soweit erhöht werden, dass er einen Betrag 
übersteigt, der dem Dreifachen des in diesem 
Übereinkommen festgesetzten Betrags entspricht. 

 
 (5) Eine Beratung über die Erhöhung der Bei-

träge nach diesem Artikel wird mit dem Beginn 
einer Überprüfung nach Artikel 20 Absatz 1 unter-
brochen. Die Beratung wird fortgesetzt, wenn ein 
Drittel der Vertragsparteien dies nach Inkrafttreten 
einer Änderung nach Artikel 20 Absatz 2 beantragt. 
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(4)  Der Beschluss, die in den Artikeln 6 und 7 
vorgesehenen Haftungshöchstbeträge zu ändern oder 
die in Artikel 8 genannte Rechnungseinheit durch eine 
andere Einheit zu ersetzen, wird mit Zweidrittelmehr-
heit der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaa-
ten einschließlich einer Zweidrittelmehrheit der in Arti-
kel 16 Absatz 1 genannten Staaten, für die dieses 
Übereinkommen in Kraft getreten ist, gefasst. 

(6) Der Beschluss, die in den Artikeln 6 bis 8 
und 10 vorgesehenen Beträge zu erhöhen, wird mit 
einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Vertragsstaaten gefasst. 

  
(5)  Der Verwahrer notifiziert allen Vertragsstaaten 
jede nach Absatz 2 beschlossene Änderung. Die Ände-
rung gilt nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten 
nach dem Tag der Notifikation als angenommen, so-
fern nicht innerhalb dieser Frist ein Drittel der Vertrags-
staaten dem Verwahrer mitgeteilt hat, dass sie die 
Änderung nicht annehmen. 

(7) Der Verwahrer notifiziert allen Vertrags-
staaten jede nach Absatz 6 beschlossene Erhö-
hung. Die Erhöhung gilt nach Ablauf einer Frist von 
zwölf Monaten nach dem Tag der Notifikation als 
angenommen, sofern nicht innerhalb dieser Frist 
ein Drittel der Vertragsstaaten dem Verwahrer mit-
geteilt hat, dass es die Erhöhung ablehnt. 

  
(6)  Eine nach Absatz 5 als angenommen gelten-
de Änderung tritt 18 Monate nach ihrer Annahme für 
alle Staaten, die zu diesem Zeitpunkt Vertragsparteien 
dieses Übereinkommens sind, in Kraft, sofern sie nicht 
das Übereinkommen nach Artikel 19 Absatz 1 spätes-
tens sechs Monate vor Inkrafttreten der Änderung 
kündigen. Die Kündigung wird mit Inkrafttreten der 
Änderung wirksam. Die Änderung ist für jeden Staat, 
der nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt Vertrags-
partei des Übereinkommens wird, verbindlich. 

(8) Eine nach Absatz 7 als angenommen gel-
tende Erhöhung tritt neun Monate nach ihrer An-
nahme für alle Staaten, die zu diesem Zeitpunkt 
Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, in 
Kraft, sofern sie nicht das Übereinkommen spätes-
tens drei Monate vor Inkrafttreten der Erhöhung 
kündigen. Die Kündigung wird mit Inkrafttreten der 
Erhöhung wirksam. Die Erhöhung ist für jeden 
Staat, der nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt 
Vertragspartei des Übereinkommens wird, verbind-
lich. Die geänderten Beträge gelten jedoch nur für 
Ansprüche aus einem Ereignis, das nach Inkrafttre-
ten der Änderung eingetreten ist. 
 

 
Artikel 21 Artikel 22 
Verwahrer Verwahrer 

  
(1)  Dieses Übereinkommen wird beim General-
sekretär der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 
hinterlegt. 

(1) Dieses Übereinkommen wird beim Gene-
ralsekretär der Zentralkommission für die Rhein-
schifffahrt hinterlegt und von ihm verwahrt. 

  
(2)  Der Generalsekretär der Zentralkommission 
für die Rheinschifffahrt 

(2)  Der Generalsekretär der Zentralkommission 
für die Rheinschifffahrt 

  
a)  übermittelt den in Artikel 16 Absatz 1 genannten 

Staaten sowie allen anderen Staaten, die diesem 
Übereinkommen beitreten, beglaubigte Abschrif-
ten des Übereinkommens; 

a) übermittelt allen Unterzeichnern sowie allen 
anderen Staaten, die diesem Übereinkommen 
bei-getreten sind, beglaubigte Abschriften des 
Übereinkommens; 

  
b)  unterrichtet alle Staaten, die dieses Übereinkom-

men unterzeichnet haben oder ihm beigetreten 
sind, 

b)  unterrichtet alle Staaten, die dieses Übereinkom-
men unterzeichnet haben oder ihm beigetreten 
sind, 

  
 i)  von jeder weiteren Unterzeichnung, von 

jeder Hinterlegung einer Urkunde sowie von 
jeder dabei abgegebenen Erklärung und je-
dem dabei gemachten Vorbehalt unter An-
gabe des Zeitpunkts; 

(i)  von jeder weiteren Unterzeichnung, von jeder 
Hinterlegung einer Urkunde sowie von jeder 
dabei abgegebenen Erklärung und jedem da-
bei gemachten Vorbehalt unter Angabe des 
Zeitpunkts; 
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 ii)  vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Übereinkommens; 
(ii)  von dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Übereinkommens; 
  
 iii)  von jeder Kündigung dieses Übereinkom-

mens unter Angabe des Zeitpunkts, zu dem 
sie wirksam wird; 

(iii)  von jeder Kündigung dieses Übereinkommens 
unter Angabe des Zeitpunkts, zu dem sie 
wirksam wird; 

  
 iv)  von jeder Änderung, die nach Artikel 20 

Absatz 5 als angenommen gilt, unter Anga-
be des Zeitpunkts, zu dem diese Änderung 
nach Artikel 20 Absatz 6 in Kraft tritt; 

(iv) von dem Zeitpunkt, zu dem eine Änderung 
der Beträge nach Artikel 20 Absatz 3 oder 
eine Erhöhung der Beträge nach Artikel 21 
Absatz 8 in Kraft tritt; 

  
 v)  von jedem Beschluss, durch den ein Staat 

nach Artikel 16 Absatz 3 zum Beitritt einge-
laden wird, sowie vom Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Beschlusses; 

Gestrichen

  
 vi)  von jeder auf Grund einer der Bestimmun-

gen dieses Übereinkommens erforderlichen 
Mitteilung. 

(v) von jeder auf Grund einer der Bestimmun-
gen dieses Übereinkommens erforderli-
chen Erklärung. 

  
  

Artikel 22 Artikel 23 
Sprachen Sprachen 

  
Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in deut-
scher, französischer und niederländischer Sprache 
abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist. 

Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in deut-
scher, englischer, französischer und niederländischer 
Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleicherma-
ßen verbindlich ist. 

  
  
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten 
nach Hinterlegung ihrer Vollmachten dieses Überein-
kommen unterschrieben. 

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten 
nach Hinterlegung ihrer Vollmachten dieses Überein-
kommen unterschrieben. 

  
Geschehen zu Straßburg am 4. November 1988 Geschehen zu Straßburg am … 2012. 
  
  
 


